
Verkehrsinformation

Ab dem 20. August 2019 kommt es in Bad Wilsnack in der Straße An der Nikolaikirche in Höhe der Grundstücke 2 bis 5 infolge von Hochbauarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der Fahrbahn durchgeführt und sollen 
bis zum 22. August 2019 abgeschlossen sein.

Mit Einrichtung der Arbeitsstelle werden sämtliche Parkflächen im betroffenen Bereich gesperrt. Die Passierbarkeit wird für Anwohner_innen und Fußgänger_innen gewährleistet sein. 

Bei Fragen zur Verkehrsführung können Sie sich unter der Telefonnummer 03876 713467 oder der e-Mail-Adresse strassenverkehr@lkprignitz.de an die Straßenverkehrsbehörde wenden. Bei Fragen hinsichtlich des Bauvorhabens wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 
030 46777980 direkt an das Unternehmen mateco GmbH.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der oben genannte Bauzeitraum nicht verbindlich gilt, da Verzögerungen beim Baubeginn grundsätzlich möglich sind. Sollte die Arbeiten nicht fristgemäß abgeschlossen werden, wird Sie die Straßenverkehrsbehörde diesbezüglich so früh 
wie möglich informieren.

Peter Wilke
Sachbearbeiter der Unteren Straßenverkehrsbehörde
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